
8. Landesdelegiertenkonferenz 23./24. November 2018   

 

 

 Wahlausschreiben 
 

Der Wahlausschuss für die 8. Landesdelegiertenkonferenz der GEW Sachsen-Anhalt hat sich am 

19.06.2018  konstituiert. Die Wahlen erfolgen auf der 8. Landesdelegiertenkonferenz, die für den  

23./24. November  2018 in Magdeburg einberufen wurde. 
 

Der Landesdelegiertenkonferenz liegen zwei Anträge zur Änderung der Satzung vor, die  eine andere 

als die bisher gültige Struktur des Landesvorstandes sowie die Möglichkeit zur Wahl von Teams 

vorsehen. 
 

Der Wahlausschuss hat sich deshalb entschieden, die Wahl des Landesvorstandes sowohl in der 

Variante der gültigen Satzung, als auch in den Varianten des Landeshauptausschusses der GEW 
Sachsen-Anhalt und der Kreisverbände Magdeburg, Börde, Jerichower Land auszuschreiben. 
 

Variante I  

entsprechend der Satzung der GEW Sachsen-Anhalt von 14.11.2014 
 

§ 21 Nr. 2 

Dem Landesvorstand gehören an 

a) die oder der Vorsitzende 

b) die Leiterinnen und Leiter der Vorstandsbereiche 

- Tarif und Recht 

- Information und Kommunikation 

- Organisationsentwicklung/Gewerkschaftliche Bildung 

- Finanzen 

- Rechtsschutz 
- Allgemeinbildende Schulen 

- Berufsbildende Schule 

- Jugendhilfe und Sozialarbeit 

- Hochschule/Forschung/Lehrerbildung 

- Erwachsenenbildung 

- Behörden und Verwaltungen 
 

Variante II   

entsprechend des Satzungsvorschlages des Landeshauptausschusses der GEW Sachsen-Anhalt  
 

§ 21 Nr. 2: 

Dem Landesvorstand gehören an 

a) die oder der Vorsitzende 

b) die Leiterinnen und Leiter der Vorstandsbereiche 
- Tarif und Beamtenpolitik 

- Information und Kommunikation 

- Gewerkschaftliche Bildung 

- Finanzen 

- Rechtsschutz 

- Allgemeinbildende Schulen 

- Berufsbildende Schule 

- Jugendhilfe und Sozialarbeit 

- Hochschule/Forschung/Lehrerbildung 

- Erwachsenenbildung 
- Behörden und Verwaltungen 

 

§ 21 Nr. 3 

Vorstandsbereiche können auch von Teams, bestehend zwei Mitgliedern der GEW geleitet 

werden. 
 

§ 21 Nr. 4 

Die Mitglieder des LV werden von der LDK in gesonderten Wahlgängen gewählt. Ein Team im Sinne 

§21 Nr.3 wird zusammen in einem Wahlgang gewählt. 
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Variante III   

entsprechend dem Satzungsvorschlag  der Kreisverbände Magdeburg, Börde, Jerichower Land  
 

§ 21 Nr. 2 

Dem Landesvorstand gehören an 

a) die oder der Vorsitzende 

b) die Leiterinnen und Leiter der Vorstandsbereiche 

- Tarif und Beamtenpolitik 

- Information und Kommunikation 

- Gewerkschaftliche Bildung 

- Finanzen 
- Rechtsschutz 

- Allgemeinbildende Schulen 

- Berufsbildende Schule 

- Jugendhilfe und Sozialarbeit 

- Hochschule/Forschung/Lehrerbildung 

- Erwachsenenbildung 

- Behörden und Verwaltungen 

§ 21 Nr. 3 

Der Vorsitz der GEW und die Vorstandsbereiche können von zwei Mitgliedern der GEW geleitet 
werden.    
 

 § 21 Nr. 4 

Die Mitglieder des LV werden von der LDK in gesonderten Wahlgängen gewählt.  

Ein Team kann auf Antrag der Kandidaten auch zusammen in einem Wahlgang gewählt  werden. 
 

Weiterhin werden entsprechend der Satzung der GEW Sachsen-Anhalt § 7 und § 8 die Mitglieder 

der Landesschiedskommission und die Mitglieder der Kassenprüfungskommission gewählt. 

 

Vorschlagsberechtigt  sind nach § 3 der Wahlordnung der Landesdelegiertenkonferenz der GEW 
Sachsen-Anhalt die Antragsberechtigten der Landesdelegiertenkonferenz (Delegierte, Kreisverbände, 

Landeshauptausschuss, Landesvorstand). 
 

Die Wahlvorschläge sind bis zum 15. November 2018  schriftlich einzureichen. Laut Wahlordnung der 

GEW Sachsen-Anhalt § 4 Abs.2 bedürfen Wahlvorschläge nach dem 15.11.2018 der schriftlichen 

Unterstützung von 20 Delegierten.  
 
 

Die Wahlvorschläge sind zu richten an: 
 

GEW Sachsen-Anhalt 

Wahlausschuss 

Markgrafenstraße 6 

39114 Magdeburg 
 

Wahlvorschläge per E-Mail oder Fax sind nicht zulässig. 

Dem Wahlvorschlag muss die schriftliche Einverständniserklärung des Kandidaten/der Kandidatin 

beigefügt sein. 
 

Aus dem Wahlvorschlag muss eindeutig hervorgehen: 

1. Auf welche der ausgeschriebenen Variante sich der  Wahlvorschlag bezieht. 

2. Welche/r Kandidat/in für welche Funktion entsprechend der Ausschreibung vorgeschlagen 

wird. 

 

Der Wahlausschuss 

 

Katrin Skirlo   Cornelia Grabski  Bärbel Riethausen 

Andrea Trojahn   Christina Schulz   Regina Walter 


